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Untersuchungsbericht 
Identifikation 

Art des Ereignisses: Unfall 

Datum: 13. September 2011 

Ort:  Hildesheim 

Luftfahrzeug: Flugzeug 

Hersteller / Muster: Piper Aircraft Corporation/         

PA-60-602-P Aerostar 

Personenschaden: Pilot tödlich verletzt 

Sachschaden: Luftfahrzeug zerstört 

Drittschaden: Werksanlagen beschädigt/ 

Flurschaden 

Informationsquelle: Untersuchung durch Mitarbeiter 

der BFU 

Aktenzeichen: BFU 3X150-11 

Sachverhalt 

Ereignisse und Flugverlauf 

Der 43-jährige Luftfahrzeugführer startete mit der PA-60-602-P Aerostar, nachfol-

gend PA-60 genannt, um 19:40 Uhr1 auf der Piste 25 des Verkehrslandeplatzes Hil-

desheim (EDVM) zu einem Überführungsflug nach Augsburg (EDMA).  

                                            
1  Alle angegebenen Zeiten, soweit nicht anders bezeichnet,  

entsprechen Ortszeit 
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Flugweg und Unfallstelle Quelle: BFU/ Google Earth™ 

Das Luftfahrzeug war zuvor mehrere Tage in einer ortsansässigen Werft in Hildes-

heim gewartet worden. 

Der Luftfahrzeugführer war mit dem Zug aus Augsburg angereist, um das Flugzeug 

zu überführen, hatte sich aber verspätet. Der Rückflug sollte zeitnah angetreten wer-

den, da der Flughafen in Augsburg um 21:00 Uhr geschlossen wurde.  

Nach Angaben der Werft hatte der Flugzeugführer die PA-60, bis auf einen ungefüll-

ten Zusatztank im Rumpf, vollgetankt übernommen.  

Im Rahmen der Vorflugkontrolle habe er beim Warmlaufenlassen der Triebwerke ein 

Problem mit dem Display des GPS festgestellt, das durch den Tausch zweier Stecker 

von der Werft behoben wurde. 

Zeugen beobachteten übereinstimmend, dass das Flugzeug auffällig langsam anroll-

te, nur zögerlich beschleunigte, und erst nach der Halbbahnmarkierung der Piste 25 

abhob. Es habe das Platzende in unüblich niedriger Höhe passiert und zu Beginn der 

Phase des Anfangssteigfluges wieder an Höhe verloren, gleichzeitig sei es nach links 

geschwenkt. 
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Flugplatz Hildesheim und Unfallstelle mit Rauchsäule nach Aufprall Quelle: privat 

Nach weiteren Zeugenangaben soll das Flugzeug laute Knallgeräusche von sich ge-

geben haben. 

Die PA-60 prallte in ein Gewerbegebiet, 900 Meter von der westlichen Flugplatzgren-

ze entfernt. 

Der Luftfahrzeugführer wurde tödlich verletzt. Das Flugzeug wurde durch den Auf-

prall und nachfolgenden Brand zerstört. 

Angaben zu Personen 

Der verantwortliche Luftfahrzeugführer war 43 Jahre alt und im Besitz eines Luftfah-

rerscheins für Privatpiloten PPL (A), erstmals ausgestellt am 20.01.1986.  

In die nach den Richtlinien der ICAO ausgestellten und bis zum 23.09.2013 gültige 

JAR-FCL-Lizenz waren Berechtigungen als verantwortlicher Pilot (PIC) für einmotori-

ge und mehrmotorige Flugzeuge mit Kolbentriebwerk (SE piston land, ME piston 

land) eingetragen.  

Die Lizenz enthielt weiterhin die Berechtigung zur Durchführung von Flügen nach In-

strumentenflugregeln. 

Darüber hinaus war er zur Ausbildung von Privatpiloten im Sicht- und Instrumenten-

flug als Flight Instructor (FI) PPL-IR (A) und Class Rating Instructor (CRI) berechtigt.  

Informationen zur aktuellen Flugerfahrung standen der BFU nicht zur Verfügung.  
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Nach den Unterlagen der Luftfahrerakte des Luftfahrtbundesamtes (LBA) betrug die 

Gesamtflugerfahrung des Piloten ca. 3 450 Stunden. 

Das Tauglichkeitszeugnis Klasse 1 war bis zum 27.12.2010 und Klasse 2 bis zum 

27.12.2011 gültig. Es enthielt die Auflage eine korrigierende Sehhilfe zu tragen.  

Angaben zum Luftfahrzeug 
Die im Jahr 1981 von Piper Aircraft Corporation in den USA gebaute PA-60-602-P 

Aerostar, mit der Werknummer 62P-09038165032, war ein zweimotoriger, sechssit-

ziger Mitteldecker in Ganzmetallbauweise mit einziehbarem Fahrwerk. 

Das Luftfahrzeug verfügte über zwei Lycoming IO-540-AA1A5-Turbolader-

Triebwerke und hydraulische MTV-14-B-C-F/CF188-30d-Verstellpropeller mit einer 

Leistung von jeweils 290 PS.  

Der Durchmesser des Propellerkreises beträgt 1,88 Meter pro Triebwerk. 

Bei dem Werftaufenthalt wurde eine Wägung durchgeführt, um die Eignung eines im 

Rumpf befindlichen Zusatztanks zu ermitteln.  

Nach Angaben der Werft wurden für die Wägung temporär ca. 300 Liter AVGAS ab-

gelassen, die später wieder aufgefüllt wurden. Zusätzlich wurden 294 Liter AVGAS 

betankt. Der Zusatztank blieb leer.  

Der Zusatztank verfügte über eine eigene Kraftstoffanzeige. Unterlagen über den 

Einbau der optionalen Ausrüstung lagen nicht vor. 

Während der Arbeiten in der Werft seien die Triebwerke ohne Probleme mehrfach 

angelassen und abgebremst worden.  

Aufzeichnungen über Prüfflüge lagen nicht vor, in der Vergangenheit haben die 

Überführungsflüge nach Augsburg immer als Prüfflüge gedient. 

Das Flugzeug war in Deutschland zum Verkehr zugelassen und wurde von einer ge-

werblichen Flugschule betrieben.  

Die höchstzulässige Abflugmasse des mit einer Druckkabine ausgerüsteten Flug-

zeugs betrug 2 722 kg. 

Die letzte 100-Stunden-Kontrolle wurde am 02.07.2011 durchgeführt. Zu diesem 

Zeitpunkt hatte das Luftfahrzeug eine Betriebszeit von 2 105 Stunden mit 1 209 Lan-

dungen absolviert. Danach wurde es ca. neun Stunden betrieben. 
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PA-60-602-P Quelle: F. Zimmerli 

Meteorologische Informationen 

Zum Unfallzeitpunkt herrschten nach Angaben der Flugleitung von Hildesheim Sicht-

flugbedingungen. 

Der Bodenwind kam mit 7 bis 10 Knoten aus westlichen Richtungen. Die Sichten la-

gen bei 13 Kilometer und die Lufttemperatur betrug 16 Grad Celsius.  

Funkverkehr 

Der Sprechfunkverkehr zwischen dem Flugzeugführer und der Flugleitung wurde 

aufgezeichnet und stand der BFU zur Auswertung zur Verfügung.  

Nach dem Start fand kein Funkverkehr statt. 

Die zuvor abgegebenen Meldungen vor dem und während des Rollens zum Start-

punkt waren nach Aussage des Flugleiters „verwaschen“ artikuliert und hinsichtlich 

der standardisierten Sprechgruppen für den verunfallten Luftfahrzeugführer unüblich.  

Nach Einschätzung einer dem verunfallten Luftfahrzeugführer nahestehenden Per-

son, die sich die Sprachaufzeichnung angehört hatte, sei der Funkverkehr normal 

und nicht atypisch gewesen. 
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Angaben zum Flugplatz 

Der Verkehrslandeplatz Hildesheim (EDVM) liegt unmittelbar nördlich der Stadt Hil-

desheim und ca. 25 Kilometer südöstlich der Stadt Hannover.   

Er befindet sich in einer Höhenlage von 293 Fuß über AMSL und verfügt über eine 

1 220 Meter lange und 23 Meter breite Asphaltbahn mit der Ausrichtung 

070/250 Grad. 

Westlich des Flugplatzgeländes schließt sich ein Industriegebiet mit Hafenanlage an.  

Bezogen auf die Pistenachse ist die veröffentlichte Platzrunde über diesem Gebiet 

für Starts und Landungen um 30° in Richtung Nordwest abgeknickt. 

 

 
 
Unfallstelle und Platzrunde Verkehrslandeplatz Hildesheim Quelle: Luftfahrthandbuch (AIP) 
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Flugdatenaufzeichnung 

Das Luftfahrzeug war weder mit einem Flugdatenschreiber (FDR) noch mit einem 

Cockpit Voice Recorder (CVR) ausgestattet. Beide Aufzeichnungsgeräte waren nach 

den gültigen luftrechtlichen Regelungen nicht gefordert. 

Sonstige zur Rekonstruktion des Flugweges geeignete GPS-Geräte standen der 

BFU nicht zur Verfügung. 

Unfallstelle und Feststellungen am Luftfahrzeug 

Die Unfallstelle befand sich 900 Meter von der westlichen Flugplatzgrenze bzw. 

2 100 Meter vom Beginn des Startlaufes entfernt in einem Gewerbegebiet. 

Sie umfasste eine Fläche von rund 50 x 50 Meter und lag zum größten Teil auf dem 

betonierten Betriebshof eines Kompostwerkes, auf dem mehrere Haufen Rinden-

mulch gelagert wurden. 

Auf der östlich des Kompostwerkes befindlichen, von Nord nach Süd ausgerichteten 

Erschließungsstraße wurden Einkerbungen auf dem Teerbelag festgestellt, die von 

Nordost nach Südwest verliefen.  

Rund sechs Meter südlich dieser Spur befand sich das Endstück der linken Tragflä-

che.  

Westlich der Erschließungsstraße befand sich ein Baum, von dem in einer Höhe von 

vier bis fünf Meter mehrere größere Äste abgebrochen waren. 

Der Betriebshof war östlich durch eine ca. zwei Meter hohe Betonmauer eingefriedet. 

An der äußeren Mauerseite wurden das linke Triebwerk und das Bugrad aufgefun-

den.  

An der Außenseite der Mauer waren konzentrisch angeordnete Beschädigungen 

(Einkerbungen) im Beton sowie eine Gummi-Antragung erkennbar. 

Die Oberkante der Mauer war auf einer Länge von rund zwei Metern beschädigt. 

Das linke Fahrwerk lag auf der Innenseite des Betriebshofes. Auf dem Betonboden, 

ca. 10 Meter zur Mitte des Hofes hin, lagen das Hauptwrack und das rechte Trieb-

werk. Alle Komponenten des Flugzeugs waren augenscheinlich an der Unfallstelle 

vorhanden. 
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Unfallstelle und Anflugrichtung Quelle: Polizei 

 

Unfallstelle    Quelle: BFU 
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Aufgrund des hohen Zerstörungsgrades durch den Aufprall und das Feuer war die 

Untersuchung des Wracks nur noch eingeschränkt möglich. 

An den vier Propellerfüßen am rechten Triebwerk war die Segelstellung des Propel-

lers erkennbar (Featherstellung). 

Alle vier Propellerblätter des linken Triebwerks waren etwa in der Mitte abgebrochen. 

Die Bruchstücke lagen radial zur Drehebene des Propellerflansches einige Meter 

vom Motor entfernt und wiesen keine Brandeinwirkungen auf.  

Unter dem tödlich verletzten Piloten wurden Traubenzuckerblättchen aufgefunden. 

 

 

Medizinische und pathologische Angaben 
 

Der tödlich verletzte Luftfahrzeugführer wurde obduziert. Nach der Diagnose verstarb 

er infolge eines Polytraumas und von Verbrennungen. 

Aufgrund der hohen Aufprallenergie war der Unfall nicht überlebbar. 

Die Sektion des Flugzeugführers sowie toxologische Untersuchungen ergaben zu-

dem Hinweise auf eine Zuckererkrankung (Diabetes mellitus).  

Die medizinischen Gutachter kommen zu dem Schluss, dass während des Starts ei-

ne Stoffwechselentgleisung zu einer Bewusstseinsstörung geführt haben könnte.  

Im Rahmen einer Recherche wurde festgestellt, dass der verunfallte Luftfahrzeugfüh-

rer zwei Monate zuvor einen Verkehrsunfall erlitten hatte, und dabei mit seinem Auto 

von der Fahrbahn abgekommen war. Als Ursache war eine „Unterzuckerung“ ange-

geben worden. 

Weiterhin wurde ermittelt, dass er in der Vergangenheit zeitweise über kein Medical 

verfügt hatte. 

Brand 

Der Kraftstoff aus den aufgerissenen, vollen Tanks hatte sich entzündet, das Flug-

zeug wurde bis auf wenige Teile vollständig zerstört und dessen Zentralbereich wei-

testgehend durch das Feuer zerstört.  

Die vier in Holz-Composite-Bauweise gefertigten Propellerblätter des rechten Trieb-

werks waren bis auf verbliebene Stümpfe verbrannt.  
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Zudem hatte das Feuer auf dem Hof des Betriebes mehrere drei Meter hohe Auf-

schüttungen Rindenmulch in Brand gesetzt.  

Während das Wrack durch die Feuerwehr zügig gelöscht werden konnte, dauerte die 

Bekämpfung des Brandes des Rindenmulchs an der unmittelbaren Unfallstelle meh-

rere Stunden und behinderte die Untersuchungsarbeit. 

Nützliche oder effektive Untersuchungstechniken 

Untersuchung der Triebwerke 

Die beiden Triebwerke wurden in einem Fachbetrieb im Detail untersucht. Es gab 

keine Befunde oder Hinweise, die auf das Versagen mechanischer Bauteile oder 

Mangelschmierung schließen lassen und geeignet wären, einen Triebwerksausfall zu 

begründen. 

 

  

Untersuchung Triebwerke im Fachbetrieb Quelle: BFU 
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Untersuchung des Propellers 

Der in Segelstellung vorgefundene Propeller des rechten Triebwerks wurde in einem 

Fachbetrieb untersucht. Ziel war die Feststellung, in welcher Stellung sich die Propel-

lerblätter beim Aufschlag befunden hatten.  

Die Propellerblätter waren bis auf die Ansätze von 0,20 bis 0,29 Meter verbrannt. 

Die Feder der Startlocks war auf einer Länge von 1 cm gedehnt. Die Distanzhülse 

(Kunststoff) war mit dem Federpaket verschmolzen und ließ sich nur mit großem 

Kraftaufwand herausnehmen. Die Gleitsteine waren nicht gebrochen.  

 

 
Untersuchung Propeller  Quelle: BFU 
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Die Propellerblätter waren gleichmäßig im Übergangsbereich der Buchenverleimung 

verbrannt. An den Enden konnten keine Verformungen nach hinten oder in der Dreh-

ebene festgestellt werden. 

Bei der Untersuchung wurden keine Schlagmarken festgestellt, da die Gleitsteine 

nicht gebrochen waren. Aus diesem Grund ist keine eindeutige Aussage möglich, in 

welcher Stellung sich die Blätter beim Aufprall befunden haben. 

Auf Grund der gleichmäßig abgebrannten Propellerblätter und der Feststellung, dass 

keine Blattspitzen aufgefunden wurden, ist es möglich, dass sich die Blätter beim 

Aufprall in Segelstellung befunden hatten.  

Die vorgefundene Stellung der Propellerblätter in Segelstellung kann auch nach dem 

Stoppen des Triebwerkes eingenommen worden sein. Eine Verriegelung in der Start-

Position wurde durch die gedehnte Startlock-Feder verhindert. 

 

Untersuchung des Motoröls 

Eine entnommene Probe des Motoröls wurde, zusammen mit einer Frischölprobe als 

Referenz, in einem Speziallabor untersucht. Ziel der Untersuchung war es, zu klären, 

ob sich Anzeichen für einen übermäßigen Verschleiß oder andere Auffälligkeiten in 

der Probe finden ließen.  

Es wurden folgende Untersuchungen durchgeführt: 

- sensorische Prüfung 

- Bestimmung des Metallgehaltes mittels spektrometrischer Ölanalyse (SÖA) 

- Bestimmung des magnetisierbaren Metallgehaltes mittels Particle Quantifier 
Analyser 

- Bestimmung von Identität, Ölalterung und Additivabbau mittels FTIR-
Spektroskopie und Gaschromatographie 

- Bestimmung von wesentlichen Ölzustandskennwerten 

- Ölfliltrierung in Anlehnung an ISO 4505 und lichtmikroskopische Analyse der 

Feststoffverschmutzung 

Die Untersuchungen erbrachten die Ergebnisse, dass es sich um das Motorenöl To-

tal Aero 15W-50 mit einer sehr guten Gebrauchsqualität gehandelt hatte und an-

handdessen kein Schaden am Motor abgeleitet werden konnte.  
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Untersuchung der Lampen (Annunciator Panel) 

 

 
Schema Annunciator Panel Quelle: BFU 

 

Die Glühlampen des Annunciator Panel wurden im BFU Labor untersucht.  

Alle Lampen waren vorhanden und intakt.  

Bei der Begutachtung der Glühfäden mittels Stereomikroskop wurden keine Dehnun-

gen festgestellt, die Rückschlüsse auf ein Leuchten beim Start zulassen würden. 

Da keine Aussage darüber getroffen werden konnte, mit welcher Verzögerung das 

Annunciator Panel am Boden abgebremst wurde, kann ein Leuchten von Glühlam-

pen nicht ausgeschlossen werden. 

 

 
Glühlampen Annunciator Panel Quelle: BFU 
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Beurteilung 

Der verantwortliche Luftfahrzeugführer hatte alle vorgeschriebenen Erlaubnisse und 

Berechtigungen, um den Flug durchzuführen.  

Die der BFU vorliegenden Unterlagen zur Flugpraxis des Piloten belegen einen rou-

tinierten Erfahrungs- und Übungsstand. 

Das Luftfahrzeug war ordnungsgemäß zum Verkehr zugelassen und nachgeprüft. 

Die Abflugmasse sowie der Schwerpunkt befanden sich im zulässigen Bereich.  

Der Startlauf erfolgte auf einer 1 220 Meter langen Asphaltpiste mit schwachem bis 

mäßigem Gegenwind.  

Aufgrund der vorliegenden Fakten (u.a. zeitlicher Stress, Obduktionsergebnis, Zeu-

genaussagen, aufgefundener Traubenzucker an der Unfallstelle) ist davon auszuge-

hen, dass der Luftfahrzeugführer – mutmaßlich ausgelöst durch eine akute Unterzu-

ckerung – bereits vor Beginn des Startlaufs an einer Bewusstseinsstörung litt, 

wodurch seine Handlungskompetenz eingeschränkt wurde. 

In der weiteren Folge sind Wahrnehmungsdefizite und Fehlbedienungen anzuneh-

men, die zu einem langen Startlauf und einem flachen Abflugprofil führten.  

Aufgrund der Erfahrung des Luftfahrzeugführers ist davon auszugehen, dass er, un-

abhängig von der Ursache der mutmaßlich technischen Probleme während des 

Startlaufes, den Start rechtzeitig abgebrochen hätte. 

Das Luftfahrzeug gelangte nach dem Abheben in Bodennähe in einen unkontrollier-

ten Flugzustand und kippte rund 900 Meter hinter der Piste ab. 

Die Beschaffenheit der kleinräumigen Unfallstelle sowie deren näheres Umfeld bele-

gen, dass das Flugzeug mit einem relativ „steilen Winkel“ von „oben“ auf den Boden 

geprallt sein muss. Beschädigungen in Form einer von Ost nach West verlaufenden 

Schneise oder längeren Rutschstrecke mit beschädigten Gebäuden und Gehölzen 

waren nicht vorhanden. 

Die konzentrischen Beschädigungen (Einkerbungen) an der Betonmauer belegen, 

dass das linke Triebwerk beim Aufprall unter Last gelaufen sein muss.  

Die Feststellung, dass sich die Propellerblätter des rechten Triebwerkes in Segelstel-

lung befanden, ist ein Indiz dafür, dass der Pilot die Propellerblätter vor dem Unfall 
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aktiv verstellt haben könnte, so wie dies beim Ausfall eines Triebwerkes vorgesehen 

ist. 

Eine Untersuchung der Kontrollleuchten des Annunciator Panel ergab keine Auffäl-

ligkeiten, sodass davon auszugehen ist, dass diese einwandfrei funktioniert haben. 

Die Untersuchung einer Probe des Motoröls lässt keine Schlüsse auf einen Trieb-

werkschaden zu. 

Neben der anzunehmenden Bewusstseinsstörung, mit daraus resultierenden Fehl-

handlungen, kann zusätzlich ein technisches Problem, mit einem der beiden Trieb-

werke, nicht ausgeschlossen werden.  

Schlussfolgerungen 

Der Unfall ist darauf zurückzuführen, dass das Luftfahrzeug nach dem Abheben nicht 

an Höhe gewann, in einen unkontrollierten Flugzustand geriet und auf den Boden 

prallte.  

Zu dem Unfall beigetragen haben mit einer hohen Wahrscheinlichkeit eine Bewusst-

seinsstörung und eine erheblich eingeschränkte Handlungsfähigkeit des Piloten. 

 

Untersuchungsführer:  Klaus-Uwe Fuchs 

Mitwirkung:   Uwe Berndt, Thomas Karge, Fritz Kühne,  

Philipp Lampert 

Untersuchung vor Ort: Uwe Berndt, Jens Eisenreich, Fritz Kühne,  

Philipp Lampert 

Braunschweig, den 14. Februar 2017 
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Die Untersuchung wurde in Übereinstimmung mit der Verordnung (EU)  

Nr. 996/2010 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 20. Okto-

ber 2010 über die Untersuchung und Verhütung von Unfällen und Störun-

gen in der Zivilluftfahrt und dem Gesetz über die Untersuchung von Unfäl-

len und Störungen beim Betrieb ziviler Luftfahrzeuge (Flugunfall-Unter-

suchungs-Gesetz - FlUUG) vom 26. August 1998 durchgeführt.  

Danach ist das alleinige Ziel der Untersuchung die Verhütung künftiger 

Unfälle und Störungen. Die Untersuchung dient nicht der Feststellung des 

Verschuldens, der Haftung oder von Ansprüchen. 
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